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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Friedhof
Ab sofort sind die Brunnen auf dem 
Friedhof wieder in Betrieb.
Das Friedhofsamt

Abschlagszahlung für 
Wasser und Abwasser
Die Gemeinde Köngen führt für Was-
serzins und Abwassergebühren eine 
Jahresverbrauchsabrechnung durch.
Auf 31. März, 30. Juni und 30. Sep-
tember werden Abschlagszahlungen er-
hoben.
Der nächste Abschlagsbetrag ist am 
31. März 2016 zur Zahlung fällig.
Zur ordnungsgemäßen Verbuchung der 
Abschlagsbeträge ist es unbedingt er-
forderlich, dass bei Überweisungen das 
Buchungszeichen 5.8888….….. ange-
geben wird.
Die Gebühren für den Veranlagungszeit-
raum 2016 betragen für Wasser 1,85 €/
cbm zzgl. 7% Mehrwertsteuer (0,13 €), 
für Schmutzwasser 1,52 €/cbm und für 
Niederschlagswasser 0,40 €/m².
Sofern für den Einzug der Forderun-
gen ein Lastschriftmandat erteilt wurde, 
werden die fälligen Beträge fristgerecht 
von dem angegebenen Bankkonto ab-
gebucht, ansonsten sind die Zahlungs-
termine selbst vorzumerken.

Deshalb empfehlen wir allen Wasser-
abnehmern, die noch nicht am Ab-
buchungsverfahren teilnehmen, der 
Gemeindekasse eine Abbuchungser-
mächtigung zu erteilen. Damit können 
Mahngebühren und Säumniszuschläge 
wegen verspäteter Zahlung vermieden 
werden.
Wichtiger Hinweis
Da immer wieder bei der Ablesung 
der Wasserzähler oder aber erst bei 
der Prüfung der Wasserrechnung der 
eine oder andere Wasserabnehmer 
mit Schrecken feststellen muss, dass 
der Wasserverbrauch viel zu hoch ist, 
bitten wir auch im eigenen Interesse 
die Wasserabnehmer, den Wasserzäh-
ler regelmäßig zu prüfen. Sollte der 
Wasserzähler einen Verbrauch anzeigen 
(„das Rädchen dreht sich“), ohne dass 
Wasser entnommen wird, ist unzwei-
felhaft eine undichte Stelle vorhanden. 
Ursachen dafür könnten unter anderem 
sein: Überdruckventile an Boilern und 
Zentralheizungen, Toilettenspülungen 
und Gartenleitungen.
Sollte keine dieser Möglichkeiten zu-
treffen, empfehlen wir eine eventuelle 
Überprüfung der Wasserinstallation (auf 
eigene Rechnung) durch eine Wasser-
installationsfirma. Ebenfalls kann dies 
auch in umgekehrter Weise vorkom-
men, dass sich das Rädchen bei ei-
ner Abnahme überhaupt nicht dreht. In 

diesem Fall bitten wir Sie den defekten 
Zähler umgehend auf dem Rathaus, 
Tel.: 07024-8007-20, zu melden.
Bürgermeisteramt

.............................................................................................................................................................................................

Müllkalender

Biomüll
Fa. Scherrieble
Tel: 0711 93152-3

Gelber Sack
Fa. Remondis
Tel. 0800 1223255

Papiertonne
Fa. Alba
Tel. 07151 1713-0

Restmüll (2-wöchentliche Abfuhr)
Restmüll (4-wöchentliche Abfuhr)
Fa. Scherrieble
Tel. 0711 93152-3
oder das Abfallwirtschaftsamt, Tel. 0711 9312-501

.............................................................................................................................................................................................

An das
Bürgermeisteramt
Ortsbauamt
Stöffler-Platz 1
73257 Köngen
E-Mail: c.hanninger@koengen.de

Störmeldung für die  
Straßenbeleuchtung

Ich habe am ……………………….  
festgestellt, dass eine Straßenleuchte 
defekt ist.
Genauer Standort der Leuchte:

……………………….................................
(Straße, Gebäude-Nr.)
Absender, Tel.-Nr. für Rückfragen  

…….………………………..………………

………………………..…………………….

....................................……………………
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Auswechslung von  
Wasserzählern
Nach den Bestimmungen des Eichge-
setzes beträgt die Gültigkeitsdauer bei 
Kaltwasserzählern 6 Jahre. Aus diesem 
Grund werden die Wasserhauptzähler 
turnusmäßig alle 6 Jahre durch das 
Personal des Wasserwerks der Ge-
meinde Köngen ausgebaut und durch 
neu geeichte Zähler ersetzt.
Dabei müssen wir feststellen, dass in 
sehr vielen Gebäuden – hauptsächlich 
Altbauten – die Installation der Wasser-
zähleranlage noch nicht der DIN 1988 
entspricht, obwohl dies seit Jahren die 
Wasserabgabesatzung vorschreibt.
Nur der Einbau nach DIN gewährleistet 
einen einwandfreien regelmäßigen Zäh-
lerwechsel, der auch im Interesse des 
Hausbesitzers liegt. Wir bitten deshalb 
alle Hausbesitzer, ihre Wasserzähleran-
lage zu überprüfen, ob sie der ange-
führten Beschreibung entspricht.
Dabei ist auf das Vorhandensein des 
Anschlussbügels und des Rückfluss-
verhinderers größter Wert zu legen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
Terminvereinbarungen für den Zähler-
wechsel aus organisatorischen Gründen 
nur in Ausnahmefällen möglich sind 
und Sie dazu mit Handzetteln durch 
Mitarbeiter des Wasserwerks aufgefor-
dert werden. 
Bild bitte einfügen!
Die Gemeinde fordert hiermit alle 
Hausbesitzer auf, soweit die Was-
serzähleranlage noch nicht den o. g. 
Vorschriften entspricht, bald möglichst 
den entsprechenden Umbau durch den 
Hausinstallateur zu veranlassen.

Wasserzähleranlage  - Montage eines Hauswasserzählers

Entleerungs-

hahn 1/2”

Eingangsschrägsitzventil

(kann bei bestimmten

Einbaubedingungen entfallen)

gebohrte Verschraubung

zulaufseitig
Eichplombe

Einbauplombe

von der Gemeinde

Köngen

Schiebestück Ausgangs-

Schrägsitzventil

mit Rückfluß-

verhinderer

Kontrollschraube

zur Funktionsprüfung

des Rückflußverhinderers
Fließrichtung
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Anschlußbügel

Turnusmäßige  
Überprüfung der Straßen-
beleuchtung
Meldung defekter  
Straßenlampen
Der Service-Trupp der Netze BW 
kommt in der Kalenderwoche 14/2016 
(im Zeitraum vom 04.04. – 08.04.2016) 
wieder nach Köngen zur Durchführung 
von Reparaturarbeiten defekter Lam-
pen und sonstigen Wartungsarbeiten. 
Bitte melden Sie defekte Straßenlam-
pen oder sonstige Störungen der Stra-
ßenbeleuchtung dem Rathaus unter der 
Tel.-Nr. 07024/8007-66. Diese werden 
dort gesammelt, an die Netze BW 
weitergeleitet und im o. g. Zeitraum 
repariert. Größere Schäden oder Stö-
rungen, die keinen Aufschub dulden, 

werden selbstverständlich unverzüglich 
repariert.
Gemeindeverwaltung

Zu verschenken!
Audio-/ Video-/Scart- und Laut-
sprecherkabel, Computer-Zubehör.
Tel. 07024/82628


